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Kinder- und Jugendschutzkonzept 
 
Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen des BSV 79 Magdeburg e. V. 
(März 2026) 
 
 
1. Grundhaltung & Positionierung des Vereins 
 
Der BSV 79 Magdeburg trägt eine besondere Verantwortung gegenüber allen Kindern 
und Jugendlichen, die im Verein aktiv sind. Ziel ist es, ein sicheres Umfeld zu schaffen, in 
dem Kinder sich sportlich, persönlich und sozial positiv entwickeln können. 
Der Verein verurteilt jede Form von Gewalt, körperlich, seelisch oder sexualisiert, sowie 
Diskriminierung jedweder Art. Diese Haltung ist Grundlage allen Handelns und orientiert 
sich an den Leitsätzen des DFB, des SFV sowie an bestehenden Präventionskonzepten. 
Der BSV 79 Magdeburg hat mit Vorstandsbeschluss vom März 2026 und durch die 
satzungsmäßige Verankerung des Kinderschutzes die Verpflichtung übernommen, das 
vorliegende Kinderschutzkonzept verbindlich umzusetzen. 
Der Verein gewährleistet damit, dass Präventions-, Interventions- und 
Dokumentationsstandards verbindlich für alle Mitarbeitenden gelten und fortlaufend 
evaluiert werden. 
 
„Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die Integrität und die körperliche als auch 
seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein.“ 
 
Kinder sollen sich wohlfühlen, Vertrauen aufbauen können und jederzeit eine verlässliche 
Ansprechstelle haben. Prävention, Sensibilisierung und klare Verhaltensregeln sind 
unverzichtbare Bausteine dieses Schutzkonzeptes. 
 
2. Verantwortlichkeiten im Verein 
Kinderschutzbeauftragter (Anlaufstelle): 

• Philipp Glage 
• Te. 0176-20933618 
• E-Mail: philippglage@yahoo.de 

 
Er ist erste Ansprechperson für Kinder, Eltern, Trainer und externe Stellen. Philipp Glage 
nimmt Hinweise, Sorgen oder Beobachtungen auf und leitet je nach Situation die 
notwendigen Schritte ein (Dokumentation, Weiterleitung, Kontakt zum Jugendamt oder 
SFV). 
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Zugeordnetes Vorstandsmitglied: 

• Sebastian Schröder, Jugendleiter  
• E-Mail: sebastian.schroeder1985@gmail.com 

 
Gemeinsam koordinieren beide die Präventionsarbeit, organisieren Schulungen, 
überprüfen Maßnahmen und stehen in Kontakt mit externen Fachstellen. 
 
3. Präventionsmaßnahmen 
3.1 Schulungen & Information von Vereinsfunktionären 
 
Alle Trainer, Betreuer und Funktionsträger des Vereins wurden in einer Erstschulung im 
März 2026 initial über die Erstellung und die Verhaltensrichtlinien der Kinderschutz-
konzeptes informiert. Des Weiteren nehmen alle verantwortlichen Trainer und Betreuer 
mindestens einmal jährlich an einer verpflichtenden vereinsinternen Schulung zum 
Thema Kinderschutz teil. Die Schulung vermitteltet die erarbeiteten Verhaltensregeln 
und wird im Rahmen von Trainersitzung sowie Vorstandssitzungen durch den 
Kinderschutzbeauftragten durchgeführt und dokumentiert.  
 
3.2 Sensibilisierung von Kindern und Eltern 
Der Verein veröffentlicht für seine Vereinsmitglieder das Kinderschutzkonzept auf seiner 
Homepage. Weiterhin werden Informationsmaterialien und Broschüren zum Thema 
Kinderschutz bei Elternabenden bereitgestellt. Der Verein fördert mit entsprechenden 
aktiven Angeboten ein offenen Kommunikationsklima. 
 
3.3 Verhaltenskodex / Ehrenkodex 
Alle Trainer, Betreuer und ehrenamtlich Tätigen verpflichten sich zur Einhaltung eines 
verbindlichen Verhaltenskodex, sowie den Ehrenkodex auf Basis des LSB Sachsen-Anhalt. 

• Respekt vor der Intimsphäre der Kinder 
• Keine unangemessenen körperlichen Kontakte 
• Sensibler Umgang mit Sprache 
• Keine Geheimnisse zwischen Trainer und Kind 
• Transparente Kommunikation 

 
Die Kodexe werden jährlich bestätigt und sind Bestandteil der Vereinsstruktur. Alle 
Mitarbeitenden erkennen diesen schriftlich an. 
 
4. Führungszeugnisse & Eignungsprüfung 
Alle Personen, die im Verein mit Kindern und Jugendlichen arbeiten müssen: 

• Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses alle 3 Jahre 
• Verpflichtende Teilnahme an Schulungen zum Thema Kinderschutz 
• Unterzeichnung des Verhaltenskodex 

 
Wichtig: 

• Einsicht nur durch berechtigte Personen 
• Keine Speicherung sensibler Daten 
• Bei Eintragungen gemäß §72a SGB VIII → keine Tätigkeit im Kinderbereich 
• Verweigerung → Einsatzverbot 

 
5. Regelungen im Trainings- & Vereinsalltag 
Der BSV 79 Magdeburg richtet sich nach bewährten Leitlinien der Sportjugend Sachsen-
Anhalt, des Landessportbund Sachsen-Anhalt und des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. 
 



 

 
 
 
5.1 Trainings- & Betreuungssituationen 

• Nach Möglichkeit sind zwei Betreuende anwesend. 
• Durchführung von Trainingseinheiten in einsehbaren Räumen. 
• Einzelbetreuung nur in Ausnahmefällen, stets transparent und nachvollziehbar. 

 
5.2 Duschen & Umkleiden 

• Strikte Trennung von Kindern und Erwachsenen. 
• Betreten der Umkleiden nur nach vorherigem Anklopfen. 
• Keine Foto-/Videoaufnahmen. 

 
5.3 Körperkontakt 

• Nur funktional, vorher angekündigt & erklärt. 
• Trost oder Ermunterung nur im angemessenen Rahmen. 

 
5.4 Fahrten & Übernachtungen 

• Keine Einzelübernachtung von Betreuern mit Kindern. 
• Geschlechtergetrennte Räume. 
• Bei Autofahrten keine Mitnahme einzelner Kinder ohne vorherige elterliche 

Genehmigung. 
 
5.5 Digitale Sicherheit  

• keine privaten Chats zwischen Trainern und Minderjährigen 
• Veröffentlichung von Bildern und Videos nur mit schriftlicher Einwilligung 
• Sichere Verwaltung von Daten gemäß DSGVO 

 
5.6 Privatbereich & Geschenke 

• Besuche im Privatbereich der Betreuenden sind unzulässig.  
• Keine individuellen Geschenke ohne Absprache. 

 
6. Interventionsleitlinien, Vorgehen im Krisenfall 
Im Verdachtsfall handeln wir schnell, professionell und zum Schutz des Kindes. 
 
6.1 Meldewege 

• Niedrigschwellige Meldemöglichkeit an die Kinderschutzbeauftragten des Vereins.  
• Weiterhin wird die Möglichkeit zur anonymen Rückmeldung eingeräumt. 

 
6.2 Vorgehen bei konkretem Verdacht 

1. Ruhig bleiben und Betroffene ernst nehmen 
2. Dokumentation der Beobachtungen 
3. Kontaktaufnahme mit der Kinderschutzbeauftragten 
4. Einbindung externer Fachstellen nach Bedarf (Jugendamt, Polizei) 

 
6.3 Schutz des Kindes 

• Sofortige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
• Keine Konfrontation der beschuldigten Person durch ungeschulte Mitglieder 
• Vertrauliche Behandlung der Informationen 

  



 

 
 
7. Zusammenarbeit & Netzwerk 
Der BSV 79 Magdeburg arbeitet aktiv mit folgenden Partnern: 

• Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) 
• Landessportbund Sachsen-Anhalt 
• Beratungsstellen & Kinderschutzhilfe 

 
8. Evaluation & Weiterentwicklung 
Das Konzept wird jährlich überprüft und es findet eine fortlaufende Weiterentwicklung 
statt. Rückmeldungen von Trainern, Eltern und Kindern fließen aktiv in 
Weiterentwicklung der Vereinsregelungen ein. 
 
9. Schlusswort  
 
Der BSV 79 Magdeburg verpflichtet sich zur aktiven Förderung eines sicheren, 
respektvollen und inklusiven Umfelds für alle jungen Menschen im Verein. Dieses 
Kinderschutzkonzept bildet die Grundlage dafür und wird kontinuierlich gepflegt und 
weiterentwickelt. 


